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Betreff: Vorübergehende verkehrsrechtliche Maßnahme 
  Heimgartstraße 
 
 
 
 
 

VERORDNUNG 
 

 
Gemäß § 43 Abs. 1a StVO 1960 in Verbindung mit § 94d Z. 16 der 
Straßenverkehrsordnung 1960 (StVO) wird anlässlich der Durchführung der mit 
Bescheid vom 01.06.2026 bewilligten Arbeiten im Interesse der Sicherheit, Leichtigkeit 
und Flüssigkeit des Verkehrs und zur Sicherheit der mit den Arbeiten beschäftigten 
Personen folgende vorübergehende Verkehrsmaßnahmen am 02.06.2026 im Zeitraum 
von 07:30 Uhr bis 18:00 Uhr verordnet: 
 
 

§ 1 
Halbseitige Straßensperre der Heimgartstraße auf Höhe des Objekts Heimgartstraße 
HNr. 14 auf einer Länge von ca 25 Metern am 02.06.2026 im Zeitraum von 07:30 Uhr 
bis 18:00 Uhr. Die Fahrbahnverengung ist mit den Straßenverkehrszeichen gemäß § 
50 Z8b bzw § 50 Z8c StVO i.d.g.F. zu beschildern. 
 

§ 2 
Die unter § 1 genannte Verkehrssperre ist unter Aufrechterhaltung des Verkehrs 
durchzuführen. Im Bedarfsfall ist der Verkehr durch befugtes Personal zu regeln.  
 

§ 3 
Die Lenker von Fahrzeugen, die den von den Arbeiten betroffenen Fahrstreifen 
benützen, haben vor dem Sicherheitsbereich beim Arbeitsbereich bei Gegenverkehr 
zu warten („Wartepflicht bei Gegenverkehr“ gemäß § 52 lit. a Ziff. 5 StVO 1960). Für 
die Gegenrichtung gilt das Hinweiszeichen gemäß § 53 Abs. 1 Z. 7a „Wartepflicht für 
den Gegenverkehr“. 
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§ 3 
Für den Fußverkehr steht der gegenüberliegende Gehsteig zur Verfügung. 
 

§ 4 
Außerhalb der Arbeitszeiten bleibt die Baustelleneinrichtung nicht aufrecht. 
 
 
Für den Bürgermeister: 
 
Emanuel Sutter 
Dieses Dokument ist elektronisch unterschrieben. 
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Ergeht an: 
Künz Baumanagement GmbH, z.H. Dominic Künz, Marktstraße 3, 6971 Hard, E-Mail: d.kuenz@kuenz-
baumanagement.at, mit dem Auftrag, die Verordnung ordnungsgemäß kundzumachen. Der Zeitpunkt 
der Kundmachung ist in einem Aktenvermerk zu dokumentieren. 
Abt. Mobilität im Haus, E-Mail: mobilitaet@hard.at 
Abt. Parkraummanagement im Haus, E-Mail: parkraummanagement@hard.at 
Abt. Umwelt im Hause, E-Mail: umwelt@hard.at 
Bezirkshauptmannschaft Bregenz, Bahnhofstraße 41, 6900 Bregenz, E-Mail: bhbregenz@vorarlberg.at 
Feuerwehr Hard , E-Mail: office@feuerwehr-hard.at 
Gemeindepolizei Hard, E-Mail: gemeindepolizei@hard.at 
DI Mario Kalb, Marktstraße 18, 6971 Hard, E-Mail: mario.kalb@hard.at 
PI Hard, E-Mail: PI-v-hard@polizei.gv.at 
Rotes Kreuz, E-Mail: office@rfl-vorarlberg.at 
Rotes Kreuz , z.H. Tobias Marxgut, E-Mail: dl.bregenz@v.roteskreuz.at 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unterzeichner Marktgemeinde Hard

Datum/Zeit-UTC 2026-06-01T15:17:48+02:00

Prüfinformation

Informationen zur Prüfung des elektronischen Siegels bzw. der
elektronischen Signatur und des Ausdrucks finden Sie unter:
https://www.signaturpruefung.gv.at

Hinweis Dieses Dokument wurde amtssigniert.




